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… kurz VÄG genannt, ist 
in das Gesetzgebungs­
verfahren eingebracht 
und wird nach dem sog. 
Arznei-Verordnungs-Wirt­
schaftlichkeits-Gesetz, 
dem AVWG, das zweite 
gesundheitspolitische Ge­
setz der großen Koalition 
werden. Wesentliche Än­
derungen gegenüber den 
Eckpunkten beinhaltet der 
Gesetzentwurf nicht. Wie 
ist der Entwurf zu bewer­
ten? Schritte in die richtige 
Richtung sind die Flexibili­
sierung  der vertragsärzt­
lichen Berufsausübung, 
die es Vertragsärzten in 
Zukunft erlauben wird, 
sich innerhalb und außer­
halb der Grenzen ihrer 
Kassenärztlichen Vereini­
gungen zusammenschlie­
ßen zu können, die Grün­
dung weiterer Praxissitze 
sowie die Möglichkeiten, 
Kolleginnen und Kollegen 
auch fachübergreifend in 
unbegrenzter Zahl anzu­
stellen. Diese neue Frei­
zügigkeit ist ein Gewinn 
und wird von uns begrüßt. 
Der Gesetzentwurf setzt 

hier im Übrigen die Be­
schlüsse zur Änderung der 
Berufsordnung des 107. 
Deutschen Ärztetages in 
Bremen in weiten Teilen 
um. Dieser Aufbruch in 
eine neue Welt stellt aber 
die Kassenärztlichen Ver­
einigungen vor gewaltige 
Aufgaben, gilt es doch 
Budgets, Wirtschaftlich­
keit und Mengenbegren­
zung in Zukunft KV-über­
greifend zu gewährleisten. 
Es wird sich zeigen, ob die 
Kassenärzt­
lichen Ver­
einigungen 
mit  ihrer 
d e r z e i t 
stark de­
zent ra len 
S t r u k t u r 
dieser Auf­
gabe, diese 
neuen Mög­
l ichkeiten 
„gangbar“ 
zu machen, 
gewachsen 
s i n d . U m 
den Ärz ­
temangel zu 
verhindern, 

werden Ärzte in unter­
versorgten Gebieten sich 
auch mit über 55 Jahren 
niederlassen und auch 
über das 68.Lebensjahr 
hinaus arbeiten können. 
Da aber die Ursachen des 
Ärztemangels nicht ange­
gangen werden, werden 
diese Maßnahmen Einzel­
fallcharakter behalten.
Das daneben vorgesehene 
Aufschieben der Abschaf­
fung der Honorarbudgets 
auf den 1. Januar 2009 be­

deutet aber 
e ine  Ze ­
mentierung 
der chro­
nischen fi­
nanziellen 
Unter ver­
s o r g u n g 
im ambu­
lanten Be­
re ich um 
w e i t e r e 
zwei  Jahre 
und sollte 
auch d ie 
letzten Gut­
gläubigen 
vo n  d e n 
politischen 

Absichten der neuen Re­
gierung überzeugen. Ob­
wohl selbst die Kanzlerin 
einen erhöhten Finanzbe­
darf für das Gesundheits­
wesen eingeräumt hat, 
sollen offensichtlich keine 
zusätzlichen finanziellen 
Mittel für die vertragsärzt­
liche Versorgung zur Ver­
fügung stehen. Vielmehr 
wird weiter die Erbringung 
aller Leistungen bei Über­
schreiten der Budgets 
am Quartalsende als Art 
erpresster Gemeinnüt­
zigkeit gefordert. Diese 
alte Leier soll weiter so 
gespielt werden.
Die geplante neue Freizü­
gigkeit in der ambulanten 
Versorgung in Verbindung 
mit der Verschiebung der 
Abschaffung der Hono-
rarbudgets auf den Sankt-
Nimmerleins-Tag bedeu­
tet doch vor allem eines: 
wir sollen in Zukunft mit 
mehr Risiko noch mehr 
arbeiten, aber nicht mehr 
dafür bekommen.
Wir lehnen deshalb das 
VÄG in dieser Fassung 
ab.

Der Entwurf des 
Vertragsarztrechtsänderungsgesetzes …

Dr. med. Wolfgang Wesiack
Präsident
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